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§ 7 BRPG Beurteilung und
Wiederholung der Teilprufungen

BRPG - Berufsreifeprufungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2022

1. (1)Der Vorsitzende der Prufungskommission fur die einzelnen Teilprifungen hat die allfallige schriftliche und die
allfallige miundliche (Kompensations)Prifung nach Abgabe eines Beurteilungsvorschlages durch den Prifer zu
beurteilen und eine Gesamtbeurteilung fur die Teilprufung auszusprechen. Die Beurteilungsstufen sind: ,Sehr
gut”, ,Gut”, ,Befriedigend”, ,Gentigend” und ,Nicht genligend”. Grundlage fur die Beurteilung sind die vom
Prifungskandidaten bei der Losung der Aufgaben erwiesene Kenntnis des Prifungsgebietes, die dabei gezeigte
Einsicht in die Zusammenhdange zwischen verschiedenen Sachgebieten des Prifungsgebietes, die
Eigenstandigkeit im Denken und in der Anwendung des Inhaltes des Prifungsgebietes, die Erreichung der
Bildungs- und Lehraufgabe sowie der Lernziele des betreffenden Prifungsgebietes und die im Rahmen der
Prasentation und Diskussion (8 3 Abs. 1 Z 1 und 4) nachgewiesenen Kompetenzen in der Ausdrucks- und
Diskursfahigkeit in der deutschen Sprache.

2. (2)Nach Entgegennahme der Aufgabenstellung ist ein Rucktritt nicht mehr zulassig. Die Teilprifung ist zu
beurteilen.

3. (3)Vorgetauschte Leistungen sind nicht zu beurteilen.

4. (4)Nicht bestandene Teilprufungen oder Teilprifungen, die gemafd Abs. 3 nicht beurteilt wurden, dirfen jeweils
nach Ablauf von zwei Monaten héchstens dreimal wiederholt werden.

5. (5)Uber die Gesamtbeurteilung der einzelnen Teilpriifungen ist ein Zeugnis auszustellen, wobei im Zeugnis tber
die Teilprifung im Fachbereich gemal} 8 3 Abs. 1 Z 4 die Themenstellung dieser Prufung und im Falle der
Ablegung der Teilprufung Uber den Fachbereich in Form einer projektorientierten Arbeit gemal? 8 3 Abs. 3Z 2 das
Thema der Projektarbeit anzugeben ist. Zeugnisse Uber die einzelnen Teilprifungen sind nicht auszustellen,
sofern alle Teilprifungen im Rahmen eines Prufungstermines abgelegt werden und sofort ein Zeugnis Uber die
Berufsreifepriifung gemaR § 9 ausgestellt werden kann. Sofern im Rahmen der schriftlichen Klausurarbeiten
gemal § 3 Abs. 1 Z 2 eine negative Beurteilung der Klausurarbeit erfolgte und auf Antrag des Prifungskandidaten
eine mundliche Kompensationsprifung abgelegt wurde, hat die Prifungskommission auf Grund der
Teilbeurteilung der Klausurarbeit mit ,Nicht gentigend” und der Teilbeurteilung der mundlichen
Kompensationsprufung die Beurteilung der Leistungen des Prifungskandidaten im betreffenden Prifungsgebiet
mit ,Befriedigend”, ,Gentgend” oder ,Nicht genligend"” festzusetzen.

In Kraft seit 02.04.2017 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/brpg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/brpg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/brpg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/brpg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/brpg/paragraf/3

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 7 BRPG Beurteilung und Wiederholung der Teilprüfungen
	BRPG - Berufsreifeprüfungsgesetz


